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Anzeige

Wirtschaftsjunioren: Vertrauen in Wirtschaft – Unzufriedenheit mit Politik Tipps der städtischen Abfallberatung

Der tägliche Internetstreifzug ist
für viele zur Gewohnheit gewor-
den. Die Vielfalt medialer Inhalte
lässt zwischen Schlagzeilen, Mit-
machforen und Musikvideos
schnell die Zeit vergessen. Am Ar-
beitsplatz sind die Segnungen
des Internets jedoch mit großer
Vorsicht zu genießen.

Dem Surfen in privater Mission
kann schnell der Gang zum Arbeits-
gericht folgen, denn viele Chefs
verstehen bei privater Internetnut-

zung wenig Spaß. Schließlich soll
sich der Arbeitnehmer nicht in sei-
ner bezahlten Arbeitszeit und da-
mit auf Kosten des Arbeitgebers im
Internet vergnügen.

Diese harte Linie vertritt auch
das höchste deutsche Arbeitsge-
richt, das Bundesarbeitsgericht
(BAG) in Erfurt.

Dieses hält privates Surfen am
Arbeitsplatz vielfach für einen Kün-
digungsgrund.

Zum einen kann es zum Jobver-
lust führen, wenn privates Surfen
entgegen einem ausdrücklichen
Verbot oder nach einer einschlägi-
gen Abmahnung erfolgt.

Zum anderen ist privates Surfen
auch bei erlaubter oder geduldeter
privater Internetnutzung brandge-
fährlich.

Dabei unterscheidet das BAG
drei Fallgruppen, die zum Raus-
wurf führen können: Zum einen
den unbefugten Download.

Dieser liegt vor, wenn große Da-
tenmengen auf den Bürorechner
heruntergeladen werden und da-
mit die Gefahr einer Vireninfizie-
rung oder anderer Störungen des
Betriebssystems verbunden ist.

Vor allem beim Download von

strafbaren oder pornographischen
Darstellungen kann es bei Rück-
verfolgung des Users zu einer Ruf-
schädigung des Arbeitgebers kom-
men.

Ferner bejaht das BAG grund-
sätzlich einen Kündigungsgrund,
wenn durch die Privatnutzung dem
Arbeitgeber zusätzliche Kosten
zum Beispiel durch höheres Nut-
zungsentgelt entstehen, weil der
Arbeitnehmer dadurch Betriebs-
mittel zu Unrecht in Anspruch
nimmt.

In der dritten und wichtigsten
Fallgruppe betont das BAG, dass
das Surfen in privater Mission,
wenn es nicht zur Pausen- sondern
zur Arbeitszeit stattfindet, eine
Verletzung der vertraglichen
Hauptpflicht zur Arbeit darstellt.

Schließlich kann der Arbeitneh-
mer selbst bei Gestattung der pri-
vaten Internetnutzung nicht erwar-
ten, dass der Arbeitgeber damit
einverstanden ist, dass das Surfen
ausufert und diese Zeit auch noch
bezahlt wird.

Eine Abmahnung ist gerade bei
den Viel-Surfern entbehrlich, die
täglich das Internet über eine Stun-
de lang privat nutzen.

Liegt einer der genannten Kündi-
gungsgründe vor, so besteht noch
Hoffnung für den Arbeitnehmer,
wenn eine umfassende Interessen-
abwägung ergibt, dass es dem Ar-
beitgeber dennoch zumutbar ist,
den Arbeitnehmer weiter zu be-
schäftigen.

Ist die Privatnutzung des Inter-
nets grundsätzlich gestattet, so ist
die Nutzung in normalem bzw. an-
gemessenem zeitlichen Umfang in
Ordnung.

Ist die Benutzung dagegen nicht
gestattet und surft der Arbeitneh-
mer dann auch noch auf pornogra-
phischen oder gar verbotenen Sei-
ten, so geht dies erheblich zulasten
des Arbeitnehmers.

Das Surfen im Internet kann in
diesen Fällen sogar zur außeror-
dentlichen Kündigung führen.

Auch in der modernen Bürowelt
kann daher nur extreme Zurückhal-
tung beim privaten Internetkon-
sum empfohlen werden, selbst
wenn die private Internetnutzung
gestattet ist.

In jedem Fall finden Sie den ge-
eigneten Anwalt beim Bayreuther
Anwaltverein.
www.bayreuther-anwaltverein.de

Clemens Pelka, Rechtsanwalt

BAYREUTH. Die Bayreutherinnen
und Bayreuther erwarten keine
Auswirkungen der Euro-Krise auf
ihre persönliche Situation. Im Ge-
genteil: Wie eine Umfrage der
Wirtschaftsjunioren Bayreuth er-
gab, vertrauen sie in den Wirt-
schaftsaufschwung, schätzen die
deutsche Wirtschaft als extrem
wettbewerbsfähig ein und sehen
auch die Entwicklung der eigenen
Finanzen optimistisch.

„Dabei sind die Bürger in Bay-
reuth allerdings etwas weniger
optimistisch als im Bundesdurch-
schnitt“, erläutert Dr. Wolfgang
Meyer, Kreissprecher der Wirt-
schaftsjunioren Bayreuth.

Deutschlandweit haben die
Wirtschaftsjunioren rund 8.600
Menschen befragt. In Bayreuth
haben die Wirtschaftsjunioren vor
Ort 112 Bürgerinnen und Bürger
mit der Umfrage erreicht. „Im Bun-

Unbeeindruckt von der Krise

desdurchschnitt stellen wir fest,
dass die gute Situation keines-
wegs als Ergebnis erfolgreicher
Politik wahrgenommen wird“, er-
klärt Dr. Wolfgang Meyer, Kreis-
sprecher der Wirtschaftsjunioren
Bayreuth. „Die Arbeit der Bundes-

regierung wird zum Beispiel nur
mit der Note 3,7 bewertet – von
den Menschen in der Region sogar
noch schlechter.“

Bei der Umfrage am 14. Mai ha-
ben die Wirtschaftsjunioren Bay-
reuth auch nach ihrer Einstellung
zu lokalen Themen gefragt: So
wurde die Bewerbung Bayreuths
zum Weltkulturerbe fast aus-
schließlich positiv aufgenommen.
Der Großteil der Befragten sieht in
Bayreuth auch eine lebenswerte
Stadt.

Schwer fällt hingegen eine Be-
urteilung der Arbeit der BMTG. Ei-
ner überwiegend positiven Beur-
teilung stehen allerdings auch vie-
le kritische Stimmen gegenüber.
Die Bevölkerungsbefragung der
Wirtschaftsjunioren Deutschland
ist eine der größten Straßenbefra-
gungen der Bundesrepublik.
www.wjd.de

Die Wirtschaftsjunioren (WJ)
Bayreuth sind eine Vereini-
gung von jungen Unterneh-
mern und Führungskräften
aus allen Bereichen der Wirt-
schaft und gehören den Wirt-
schaftsjunioren Deutschland
(WJD), mit mehr als 10.000
aktiven Mitgliedern an.
Bundesweit verantworten die
Wirtschaftsjunioren bei einer
Wirtschaftskraft von mehr als
120 Mrd. Euro Umsatz rund
300.000 Arbeits- und 35.000
Ausbildungsplätze. Der Bun-
desverband WJD ist Mitglied
der mehr als 100 Nationalver-
bände umfassenden Junior
Chamber International (JCI).

Weitere Infos

Dr. Wolfgang Meyer

In den warmen Sommermona-
ten treten erfahrungsgemäß im-
mer wieder Geruchsprobleme
beim Umgang mit der Bioton-
nen auf. Auch Maden können
dann zum unappetitlichen The-
ma werden. Der Stadtbauhof
macht daher auf vorbeugende
Regeln aufmerksam: Die Bio-
tonne gehört an einen schatti-
gen Platz, an den möglichst
ganztägig keine Sonne hin-
kommt, wie in der Garage oder
im Schuppen. Hat man diese
Möglichkeiten nicht, so sollte
eine schattenspendende Ver-
kleidung geschaffen werden.

Auch durch das richtige Be-
füllen der Biotonne kann viel er-
reicht werden. Keinesfalls dür-
fen tropfnasse Bioabfälle, wie
etwa nasse Filtertüten, in die
Tonne gegeben werden. Wer

Geruchsproblem Tonne

seine Bioabfälle etwas an der
Luft trocknen lässt, bevor er sie
in die Tonne gibt, vermeidet
Fäulnisprozesse.

Nicht in die Biotonne gehören
mineralische Katzenstreu,
Asche, Knochen und vor allem
keine Plastiktüten.

Verschmutzungen und Ver-
krustungen können vermieden
werden, wenn der organische
Abfall in saugfähiges Zeitungs-
papier oder Küchenkrepp ein-
gewickelt wird. Sofern die Bio-
tonne stark von Maden und
Fruchtfliegen bevölkert ist, hilft
die Zugabe von Erde, Tonmehl,
Quarz- oder Gesteinsmehl,
Holzhäckseln, Sägemehl und
von natürlichem Geruchsbin-
der. Nie Desinfektionsmittel,
Chemikalien oder ungelöschten
Kalk (Chlorkalk) verwenden. red

Der Anwaltverein informiert

Vorsicht bei privater Internetnutzung am Arbeitsplatz!


